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A. Stellungnahme zu Anregungen und Hinweisen seitens OBK vom 10.12.2020

1. Gewässerschutz und kommunale Abwasserbehandlung:

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben innerhalb der Wasserschutzzone IIb liegt.
Es wird auf § 10 Abs. 2 Schutzzonenverordnung hingewiesen, wonach es einer 
besonderen Genehmigung nach den Vorschriften dieser Verordnung nicht bedarf für 
Handlungen, bergrechtliche Betriebsplanzulassung oder sonstiger behördlicher Zulassung 
bedürfen, wenn diese von der Unteren Wasserbehörde oder mit deren Einvernehmen 
erteilt wird. Abs. 5 gilt entsprechend.
Einer besonderen Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 und 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 6  
bedarf es nicht, wenn in den Verfahren zur Aufstellung der Bauleitplanung bzw. In den 
sonstigen planungsrechtlichen Satzungsverfahren die Untere Wasserbehörde der Planung
zugestimmt hat. Abs. 5 gilt entsprechend. Vorstehende Regelungen gelten nicht für 
Entscheidungen, die in einem Planfeststellungsverfahren ergehen (§ 14 Abs. 4 Satz 2 
LWG).

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen seitens der Unteren Wasserbehörde keine 
Bedenken.

Planerische Stellungnahme / Beschlussvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bei Aufstellung des Bebauungsplanes wurde die Untere Wasserbehörde bereits beteiligt 
und hat aus diesem Grund hier keine Bedenken gegen das Änderungsverfahren.

2. Entwässerung

Die Grundstücksentwässerung ist an die gemeindliche Kanalisation anzuschließen. Sollte  
das Niederschlagswasser auf dem Grundstück punktuell dem Grundwasser, oder ortsnah 
in ein Gewässer eingeleitet werden, so ist vor Baubeginn ein entsprechender 
Einleitungsantrag gem. § 8 WHG bei der UWB einzureichen.

Planerische Stellungnahme / Beschlussvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Planungsträger zur 
Beachtung in einem Baugenehmigungsverfahren weitergeleitet.
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B. Stellungnahme zu Anregungen und Hinweisen seitens Telekom vom 15.12.2020

Planerische Stellungnahme / Beschlussvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Planungsträger zur 
Beachtung in einem Baugenehmigungsverfahren weitergeleitet.

B. Schreiben ohne Anregungen und Bedenken

- DFMG mit Mail vom 11.11.2020
- NABU mit Mail vom 11.11.2020
- Aggerverband mit Schreiben vom 18.11.2020
- Bezirksregierung Arnsberg, Schreiben vom 27.11.2020
- KBD mit Schreiben vom 02.12.2020
- LVR- Bodendenkmalpflege mit Mail vom 08.12.2020




